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Sehr geehrte Frau Müller,

vielen Dank für Ihre Bereitschaft, vom 01.08.2025 bis 31.07.2026 einen Bundesfreiwilligen
dienst bei der Einsatzstelle

Kindertagesstätte Wiesenwichtel
Kalber Straße 1b
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l .

Das Bundesamt schließt die beigefügte Vereinbarung mit Ihnen ab. Diese Ausfertigung ist für
Ihre Unterlagen bestimmt.

Bitte wenden Sie sich hinsichtlich der Einzelheiten Ihres Einsatzes an hre Einsatzstelle

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Jennifer Vancoillie

Dieses Schreibi
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undesamt BFD(für Familie und
zivilgesellschafliche Aufgaben AFzA Der Bundesfrelwillgendienst

Zat das Richtig z ton

Vereinbarung

über die Ableistung eines Freiwilligendienstes nach den Bestimmungen
des Bundesfreiwilligendienstgesetzes (BF

zwischer

der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch
Jas Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA), 50964 Köln

und der freiwillig dienstleistenden Person
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Ein Arbeitsverhältnis wird hierdurch nicht begrü
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Einsatzsstelle

Der Bundestreiwilligendienst wird abgeleistet bei der (Einsatzstellennummer ES105803 0)
Kindertagesstätte Wiesenwichtel

Kalber Straße 1b

27419 Tiste
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Der Bundesfreiwilligendienst dauert vom O1.08.2025 bi5 31.072026 mit einer wocnentiienen Uenstein 39 Stunden
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Taschengeld und weitere Geld- oder Sachleistungen

3.1 Die Einsatzstelle yerpflichtet sich zur monatlichen Gewahrung eines
Taschengeldes in Höhe von

420,00 E

3.2 Zusätzlich werden folgende Leistungen

E5Sind alle unter Nr. 12 und 3.3 aufgeführten Felder auszufullen. Sofern eine Lestung nicht gewäihrt wird, iSt dies
lenfalls kanntlich zu machen (z B. durch „- oder „0,00"



3.2.1 unentgeltliche Verpllegung im Wert von (mit minem lachbetupwn
Iaen ur502iversSI nenWnget IoonunU n) W,UU

ad/oder entsprechende Geldersatzleistung in Hohe von U,U

3.2.2 unentgeltliche Bereitstellung von Unterkunit im Wert von
(mit einem Sachbezugert nach der Sozialversicherungjsentgeltverurdnung aozuSetzn) 0,00 E

nd/oder entsprechende Geldersatzleistung in Hone von 0,00 E

3.2.3 unentgeltliche Dienst- oder Arbeitskleidung inkl. Reinigung im Wert von 0,00 e
0,00 Ead/oder entsprechende Geldersatzleistung in Hohe vor

3.3 Mobilitatszuschläge

Die Einsatzstelle gewährt monatliche MobilitatS2uscnage

für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln (in der

0,00 Eals Geldleistung in Höhe von
0,00 Eund/oder als Sachleistung in Höhe von

Tur n ere W ItalSdlterduIVCI (n s

0,00 Eals Geldleistung in Höhe von
0,00 Eod/oder als Sachleistung in Höhe von

4 302aIVerSICnerun

Der Beitrag zur Sozialversicherung einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen
lb ,UUnfallversicherung beträgt monatlich

Rechnte und PTIchten Im KranKheitStall5

itsfall werden das Taschengeld und alle weiteren Geld- und Sachleistungen sowie Mobilitats-

uschläge für sechs Wochen weitergewährt; nicht aber über die Dauer des Bundesfreiwilligendie
hinaus. Die Regelungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes finden keine Anwendung.

Im Falle einer Arbeitsunfahigkeit ist die Einsatzstelle unverzüglich zu informieren. Bei einer Arbeitsunfa-
higkeit von mehr als drei Kalendertagen muss die freiwillig dienstleistende Person der Einsatzstelle die
Arbeitsunfähigkeit und deren Dauer spätestens am darauffolgenden Dienst-Tag n

Fur Zeiten eines Semlnars nat ale TeiWIlg alenStieiStende Person der Ensatzstelle die
nfähigkeit und deren Dauer bereits am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen.

1Siehe Leitlinien zum BFDG 9 2



nGle

Es werden insgesamt 25 Seminartage durchgefuhrt, davon hnden 5 Seminartage mit Unterkunft und
Verpflegung an den Bildungszentren des Bundes statt. Die Teilnahme an den Seminaren ist verpllichtend
ind fur die freiwillig dienstleistende Person kostenfrei. Die Seminarzeit gilt als Dienstzeit.

Urlaub

Die Einsatzstelle verpflichtet sich, für die Dauer der Dienstzeit 30 Tage Urlaub zu gewähren.
absberechnung liegt eine Verteilung der wochentlichen Dienstzeit auf 5 Tage zugru

To0 zeit

Die ersten sechs Wochen des Einsatzes gelten als Probezeit.
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9 1Auflo5ung

Die Vereinbarung kann im gegenseitigen Einvernehmen zwischen der freiwillig dienstleistenden
terson und der Einsatzstelle durch das BAF2A vorzeitig aufgelöst werden. Die Erklärung über das
gegenseitige Einverständnis ist dem BAFzA schriftlich mitzuteilen; bei Minderjahriger
Zustimmung der gesetzlichen Vertretung.

9.2 Kündigung

ne verenoarung Kann nur vom BAFzA oder der freiwillig dienstleistender
gekundigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform; bei Minderjährigen nur mit Zustimmung
der gesetzlichen Vertretung. Das Kündigungsschutzgesetz findet keine Anwendung Die
Einsatzstelle kann unter Begründung des Kündigungsbegehrens (entfällt in der Probe
BAFzA die Prufung der Kündigung verlangen

9.2.1 Kündigung in der Probezeit: Die Vereinbarung kann mit einer Frist von zwei Wochen
gekundigt werden.

9. Uraentiiche Kundigung: Die Vereinbarung kann mit einer Frist von vier Wocher
oder zum Ende des Kalendermonats gekündigt werden

1.2.3 Außerordentliche Kündigung: Aus wichtigem Grund kann die Vereinbarung ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist (fristlos) gekündigt werden. Die Kündigur
innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnisnahme der für die Kündigung maßgeber
dan Tateaeh n odtolaa



10Sonstiges

101 Dle freiwillig dienstleistende Person verpflichtet sich, die ubertragenen Aufgaben nach
bestem Wissen und Konnen auszuführen.

10.2 Die freiwillig dienstleistende Person bestätigt, dass der Einsatzstelle alle fruher geleisteten
Jugendfreiwilligendienste (Fs/FÖ) und BF0 angegeben wurden

103 Die freiwilig dienstleistende Person bestatigt, bei Vertragsschluss und für die Dauer der ver-
einbarten Dienstzeit keine leitende Funktion in der unter Ziffer 1 genannten Einsatzstelle
auszuüben, z.B. bei Vereinen kein Vorstandsmitglied der Einsatzstelle bzw. des zugehörigen
Rechtsträgers zu sein

10.4 Die Einsatzstelle stelit die freiwillig dienstleistende Person von der
Dritten frei (z.B. durch Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung).

11Anlage zu dieser Vereinbarung mit wichtigen Hinweisen zum Bundesfreiwilligendienst

Wichtige Hinweise zu den rechtlichen Rahmenbedingungen zur Durchführung des Bundesfreiwilligen
dienstes sind in der Anlage zu dieser Vereinbarung nachzulesen. Mit der Unterschrift bestätigt die Ein
satzstelle, die Anlage an die freiwillig dienstleistende Person ausgehandigt zu haben. Die freiwillig
dienstleistende Person bestätigt mit ihrer Unterschrift, die Anlage zur Kenntnis genommen zu habe

eAIldge ISl duen On ne alorulfoar

12 Schlussbestimmung

Nachträgliche Anderungen der geschlossenen Vereinbarung bedurfen zu ihrer Gultigkeit der Schriftform

13 Hinweis zum Datenschutz:

Im BAFzA werden personenbezogene Daten aller Freiwilligen und bei Minderjährigen z
personenbezogenen Daten (Name und Adresse) der gesetzlichen Vertretung nach 5 8 Abs.1 Satz 2 BFDG
iVm. Art. 6 Abs.1 lit.c DSGVo erhoben und verarbeitet, soweit dies für die Durchführung des BFD und
die Erstellung des Freiwilligenausweises erforderlich ist. Die Bestimmungen der EU.
Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes werden eingehalten. Die gesetzliche
Vertretung der minderjährigen freiwillig dienstleistenden Person zeigt mit ihrer Unterschrift 2ur
Vereinbarung an, dass sie Kenntnis von der Verarbeitung dieser Daten hat.

er nnaen e u See DatenS Z Kldl u
httos:wwwbundesfreiwilligendienstde/sen
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